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Hessen verbüßen und deren Strafende in die Zeit vom 22. November 2024 

bis einschließlich 1. Januar 2025 fällt, am 

 

21. November 2024 

 

aus der Strafhaft zu entlassen. 

 

 

I. 

1. Handelt es sich bei dem Entlassungstermin um das endgültige Strafende, 

ist der Strafrest ohne Anhörung weiterer Stellen zu erlassen. 

 

2. Fällt der Entlassungstermin deshalb in den bezeichneten Zeitraum, weil 

der oder dem Verurteilten nach § 57 StGB, § 14a Abs. 2 Wehrstrafgesetz, § 

88 Jugendgerichtsgesetz oder im Gnadenweg Strafaussetzung zur Bewäh-

rung bewilligt oder ihr oder ihm eine Freistellung nach den §§ 39 Abs. 2 Satz 

3, 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Hessischen Strafvollzugsgesetzes und §§ 38 

Abs. 2 Satz 3, 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Hessischen Jugendstrafvollzugs-

gesetzes auf den Entlassungstag angerechnet wurde, ist der in Folge der 

vorzeitigen gnadenweisen Entlassung nicht zu vollstreckende Teil der Frei-

heitsstrafe ohne Anhörung weiterer Stellen ebenfalls zur Bewährung auszu-

setzen. 

  

3. Eine weitere Vorverlegung des Entlassungszeitpunktes am 21. November 

2024 nach Maßgabe der §§ 17 Abs. 1 Satz 3, 39 Abs. 2 Satz 3, 39 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 3 des Hessischen Strafvollzugsgesetzes und §§ 38 Abs. 2 Satz 3, 

38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Hessischen Jugendstrafvollzugsgesetzes ist aus-

geschlossen. 

 

II. 

1. Von der vorzeitigen Entlassung sind diejenigen Strafgefangenen ausge-

schlossen, 

a) d

ie mit der vorzeitigen Entlassung nicht einverstanden sind oder wenn 

fürsorgerische Gründe entgegenstehen, 
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b) b

ei denen ein sich unmittelbar anschließender, über den 1. Januar 

2025 hinausgehender weiterer Vollzug vorgemerkt ist (beispielsweise: 

Anschlussvollstreckung, Untersuchungs-, Abschiebe- oder Ausliefe-

rungshaft, freiheitsentziehende Maßregeln der Besserung und Siche-

rung), 

c) b

ei denen die Vollzugsanstalt oder Vollstreckungsbehörde Kenntnis da-

von hat, dass mit der Ausweisung oder Abschiebung zu rechnen oder 

ein Aus-lieferungsverfahren anhängig ist, 

d) d

ie strafrechtlich verfolgt werden, weil ihnen zur Last gelegt wird, wäh-

rend des Vollzuges (einschließlich etwaiger Vollzugslockerungen wie 

Ausgang, Urlaub, Freigang) oder während einer Strafunterbrechung 

Straftaten begangen zu haben, 

e) g

egen die in der Strafhaft nach dem 30. Juni 2024 ein nicht zur Bewäh-

rung ausgesetzter Arrest als Disziplinarmaßnahme verhängt worden 

ist, 

f) d

ie nach dem 30. Juni 2024 entwichen waren oder von Urlaub oder 

Aus-gang oder Freigang oder einer Strafunterbrechung nicht oder 

schuldhaft mit erheblicher Verspätung zurückgekehrt sind. 

 

2. Von der vorzeitigen Entlassung sind diejenigen Strafgefangenen ausge-

schlossen, die die Strafhaft nach dem 1. Oktober 2024 angetreten haben. 

 

3. Von der vorzeitigen Entlassung nach Abschnitt I. Nr. 1 sind – um den Ein-

tritt von Führungsaufsichten nach § 68f Abs. 1 Satz 1 StGB nicht zu verhin-

dern – ferner Strafgefangene ausgeschlossen, die 

a) e

ine Freiheitsstrafe, Gesamtfreiheitsstrafe oder Jugendstrafe von mindes-

tens zwei Jahren 

oder 
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